
Einladung zum Bürgerkönig – Schießen 

der Schwarzenbeker Schützengilde 
 

 

 
Schießzeiten:  vom 15. Mai bis 17. Mai, von 18.00 – 21.30 Uhr  

              

 
 

1. Die Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben 
 

 
2. Die Teilnehmer müssen Ihren Wohnsitz in Schwarzenbek haben 

 
 

3. Die Teilnehmer dürfen der Schwarzenbeker Schützengilde, einem 
anderen Schützenverein bzw. Gilde nicht angehören 

 
 

 4. Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf 10 Meter 

5 Schüsse, der beste Schuß wird gewertet 
Einsatz   3.-   EURO  

 
 

 5. Die Proklamation der Bürgerkönigin bzw. des Bürgerkönigs findet 
während der Proklamation des Schützenkönigs der Schwarzenbeker  

Schützengilde, am Samstag den 27. Mai, statt 
 

 
6. Die Bürgerkönigin bzw. der Bürgerkönig kann zu allen     

gesellschaftlichen Anlässen und Veranstaltungen der Schwarzenbeker 
Schützengilde eingeladen werden. 

 
 

7. Der Bürgerkönigin bzw. dem Bürgerkönig entstehen keine finanziellen 

Verpflichtungen 
 

 
 

 
 

 
       Für den Schießausschuß 

 
Siegfried Koslowski 

Schießmeister 
25.04.2023  

  


